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6. V i;-rordnung: Festlegung der ai;gem~ssenen Gesamtbaukosten je Quadratmeter und der normalen Ausstattung der 
geförderten Baulichkeiten" 

6. 
Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
13. Jänner 1981, mit der die angemessenen 
Gesamtbaukosten je Quadratmeter und die 
normale Ausstattung der geförderten Baulich-

keiten festgelegt werden 
Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Wobnbauförde

rungsgesetzes 1968, BGBL Nr. 280/1967, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 
386/1976, 280/1978, 139/1979 und 565/1979 wird 
verordnet: 

Angemessene Gesamtbaukosten 

·§ L (1) Förderungsmaßnahmen gemäi! § 10 
Abs. l lit. a, c und d des Wohnbauförderungsgeset
zes 1968 dürfen nur gewährt werden, v..-enn die 
Gesamtbaukosten (§ 2 Abs. 1 Z 11 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968) angemessen sind. 

(2) Als angemessene Gesamtbaukosten gelten 
jene Gesamtbaukosten, die unter Berücksichtigung 
des durchschnittlichen Preisgefüges bel normaler 
Ausstattung der geförderten Baulichkeiten anfallen. 

(3) Demgemäß werden folgende angemessene 
Gesamtbaukosten der im § 1 Abs. 1 und 2 Wohn
bauförderungsgesetz 1968 bezeichneten Wohnun
gen, Heime und Geschäftslokale sowie der gemein
samen Benützung aller Bewohner dienenden 
Räume je Quadratmeter Nutzfläche fur das Land 
Wien als Höchstgrenze festgesetzt: 

l, für Eigenheime und Mehrwoh
nungshäuser in Form von Reihen-
häusern höchstens . . . . . . 9 500 S 

2. für Mehrwohnungshäuser bei einer 
Gesamtnutzfläche bis 1 500 m' ...... 8 600 S 
über 1 500 m2 bis 3 500 m' . . . . . . .. 7 600 S 
über 3 500 m' .................... 7 COO S 

3. für Heime höchstens .............. 9 200 S 

Die vorstehenden Beträge gelten für mit Zentral
heizung ausgestattete Baulichkeiten. Wird eine sol
che nicht hergestellt, ist bei den in lit. a und b ange
führten Beträgen ein Abschlag von 10 vH vorzu
nehmen. 

( 4) Den in § 1 Abs. 3 lit. a, b und c festgesetzten 
Beträgen können zugeschlagen werden: 
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L zur Abgeltung der Mehrkosten, die durch 
nachweisliche Bautätigkeit während der 

Monate November bis März entstehen~ pro 
Winterperiode 1 vH, 

2. die durch unvorhersehbare Ersch\\·ernlsse 
oder ungewöhnliche Umstände bei der Bau
führung) insbesondere bei der Fundamentle
rung oder hei der Zu- oder Einleitung der 
elektrischen Energie (Trafostation)) unver
meidbaren Erhöhungen um höchstens 10 vH, 
bei nachweislich erforderlichen Pfahlfundie
rungen auf Baustellen mit einer Gesamtnutz
fläche bis 3 5CO m' jedoch um höchstens 
15 vH, v1reiters die Mehrkosten bei Hochhaus
bauten um höchstens 10 vH und ferner die 
Mehrkosten für ein- oder rnehrgeschoßige 
Einstellplätze (Garagen) um höchstens wei
tere 10 vH, bei Kleinstbaustellen mit einer 
Gesamtnutzfläche bis 1 50C m2 jedoch um 
höchstens 15 vH, 

3. 1vtehrkosten bei der Errichtung von Klein
und Mittelwohnungen durch Umbau von 
Baulichkeiten, deren Erhaltung auf Grund des 
Denkmalschuu.gesetzes, BGBL Nr. 533/1923, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 167 /1978 oder nach den Vorschriften der 
Bauordnung für Wien in der geltenden Fas
sung Uber die Schaffung von Schutzzonen in 
Altstadtgebieten vorgeschrieben ist, bis 25 vH. 
Dieser Zuschlag kann bis 40 vH betragen, 
wenn im Einz.elfall vom Wohnbauförderungs
beirat für das Land Wien nach Anhörung des 
Stadterneuerungsbelrates der Erhaltung einer 
Baulichkeit besondere Bedeutung beigemes
sen wird 1 

4. Mehrkosten bis SO vli, sofern vom Wohnbau
förderungsbeirat für das Land Wien der 
Errichtung einer Baulichkeit besondere 
Bedeutung filr die Stadtentw.icklung beige
messen wird, 

5. !viehrkosten für den über die Mindestanforde
rungen der Bauordnung für Wien in der gel~ 
tenden Fassung hinausgehenden verbessenen 
Wärmeschutz bis 7 vH, sofern folgende 
Werte erreicht werden: 
a) Außenwände: 
Wärmedurchgangszahl k höchstens 0,7 W / 
m'K. Betragt die Fensterfläche mehr als 30% 
der Außenwand (von außen gerechnet), so ist 
der Wärmeschutz. bel den 1'\ußenwänden oder 
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